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An den Großen Rath.

Bern, den 15. August 1865.

Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Dem § 45 der Verfassung Genüge leistend, legt Ihnen
der Regierungsrath seinen Bericht über die Staatsverwaltung
im Jahre 1864 vor, der, wie die letztjährigen, ans den

Spezialberichten der verschiedenen Direktionen zusammengesetzt

wurde. Demselben ist anch der in 8 33 des Gesetzes über

die Organisation der Gerichtsbehörden vom 31. Jnli 1848
vorgeschriebene Bericht des Obergerichts über seine und seiner

Abtheilungen Geschäftsführung im gedachten Jahre beigefügt.

Der Bericht deö Staatöbahndirektoriums ist uns nicht

zngekommen.

Wir unterlegen, Tit,, obige Berichte Ihrer gefälligen

Prüfling und Genehmignng.

Mit Hochachtung!

Namens des Regierungsrathes,
Der Präsident:

Migy.
Der Nathschreiber:

Dr. Ticichscl.
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